
Ml H e l s ch

Mit Kurfürst

allergirädigsten

Sonnabend, den i 3 tcn Februar

Hessischem

Privilegio.

1819.

Beförder- und Veränderungen.
Den ordentlichen Professoren bei den vier Fa

kultäten der Universität Marburg ist nunmehr
 -er Rang in der vierten Classe der Rang- Ord,

 uung allergnädigst angewiesen.

Die erledigte Pfarrei zu Metze, Classe Gu-
denSberg, ist beut baraus exfpectibirten bisheri

gen Pfarr Appelius zu Hetmarshaufen, und
 die erledigte Pfarrei zuKlein-Altmerode, Classe

Witzenhaufen, dem Pfarr Bachtnann zu Ger

tenbach allergnädigst übertragen.
DerWegebau-Conducteur, Ingenieur Schir

mer allhier, ist zum Wege- und Brucken-Inge
nieur auf der Weser, Holländischen, Arolsenschen
 und Corbacher Straße allcrgnadigst ernannt, und

der bisherige Wege- und Brücken-Ingenieur
Kröschell zu Hofgeismar dagegen zum Wege
bau - Conducteur'hierselbst bestellt.

Gesetzgebung.
Die Nr. I. des Gesetzblattes von diesem Jahr

enthalt:
i) Negierungö-Ausschreiben vom 4. Januar,

wegen der, den Renterei- Beamten nicht ferner

gestatteten, Verhaftung der Unterthanen;

2) Verordnung vom 5. Januar, die zu Pro

cessen der Gemeinden im Großherzogthume Fulda
erforderliche Einwilligung der dortigen Regierung
betreffend;

3) Auszug Geheimen - Raths - Protocolls
vom 5. Januar, wodurch die Verordnung vom

14. August i8l8, die Pachtproccsse betreffend,
auch im Fürstenthume Hanau nebst Isenburg
anwendbar erklärt worden;

4) Bekanntmachung vom 9. Januar, wegen
der Ausdehnung der Nachsteuer- und Abzugs

freiheit auf die nicht zum Deutschen Bunde gehö

rigen Preußischen Provinzen;
5) Ausschreiben des Steuer-Collegiums vom

14. Januar, die Gehalte der Ortsschultheißen
oder Greben betreffend z

6) Consistorial-Ausfchreiben vom rg. Januar,
wegen jährlicher Einsendung des zur Schullehrers
Casse gehörigen Antheils an den Sabbarhs-Busen;

7) Ausschreiben der Regierung zu Hanau vom
18. Januar, i) den Gerichtsstand der Hof-
Officianten, Livree- und sonstigen Dienerschaft
der fürstlichen und gräflichen, vormals reichS-
standifchen Häuser in Kurheffen, und 2) den

Gerichtsstand alles Gesindes schriftsafsiger Per
sonen betreffend;
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